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der Ärztliche l3ürektor/die Ärztliche direktorin alls VorsitzenderNorsützende (Vorsitzen-
derNorsitzende)
der Kaufmännische II3ürektor/cilüe Kaufmännische direktorin
der Pflegedürektor/die Pfllegedirektorin
der dekan/die ll3ekanin der Medüzinischen Fakulltät (I3ekan/ü3ekanün)

2. Ber Ärztllüche direktor/düe Ärztlliche direktorin, der Kaufmännische Direktor/die Kaufmännische
Direktorin, der Pfllegedirektor/die Pflegedürektorün sowie der ll3ekan/cilüe ü3ekanün der Medizini-
schen Fakultät haben Stellllvertreter. Für die Bestellllung finden die Vorschriften des BayUnüKllinG
bzw. des BayHSchG in der jeweils gelltenden Fassung Anwendung.

5 2 Aufgaßen des Kllünükurnsvorstands

5 3 Aufgaben der eünzeünen Mkgüüele~ des Küünükurnsvorstan6es

1. Aufgaßen des Ärztüücken Bürektors/6er Ärztüüehen Gürektonn

a) Gesetzlliche Aufgaben des Ärztllichen ll3irektors/der Ärztllichen Direktorin

II3er Ärztliche ll3irektor/die Ärztliche Direktonn vertritt das Kllünükum nach auEen, soweit nicht
durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Er/süe ist II3ienstvorgesetz-
ter/II3üenstvorgesetzte des am Kllünükum tätügen wüssenschaftlichen, ärztlichen und zahnärztlü-
chen Personalls mit Ausnahme der Professoren/Professorinnen und Juniorprofesso-
ren/Juniorprofessorinnen. II3er Ärztliche II3ürektor/die Ärztiüche II3irektorin übt ferner das lHlaus-
recht im Küünükum aus.
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2. Aufgaben des Kau

a) Gesetziiche Aufgaben des Kaufmännischen I3irektors/der Kaufmännischen ll3irektorin

ll3ern Kaufmännischen ll3irektor/l3er Kaufmännischen II3irektorin obliegt die kaufmännische
Führung des Kiinikums. Er/Sie leitet die Verwaitung des Klinikums einschließllich des wirt-
schaftlichen und technischen Bereichs in eigener Verantwortung. I3er Kaufmännische ll3irek-
tor/I3ie Kaufmännische l3irektorin ist Leiter/Leiterin der ll3ienststelie im Sinn von Art. 7 des
Bayerischen Personalvertretungsgesetztes. Er/Sie hat die Steillung wie ein Beauftragter/eine
Beauftragte für den IHlaushait des Kiinikums entsprechend Art. 9 BaylHlG und ist I3ienstvorge-
setzter/ll3ienstvorgesetzte des nichtwissenschaftlichen Personais; insoweit ist er/sie an Wei-
sungen des KIinikumsvorstands nicht gebunden.
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4. Aufgaben 6es Pflegedivektovsldev PAegedivektorin

a) Gesetzliche Aufgaben des Pfliegedirektorsider Pfiegedirektorin

ll3em Pfllegedirektor/ll3er Pflegedirektorin obliegen die zur Gewährieistung der Krankenpfliege
notwendigen Aufgaben und Befugnisse. Er/Sie leitet den Pfliege- und Funktionsdienst des Klli-
nikums unter Beachtung der Beschiüsse des Klinikumsvorstands über die organisatorische
Grundstruktur des Pfiegedienstes und ist VorgesetzterNorgesetzte des im Pflege- und Funkti-
onsdienst (einschiießllich Fort- und Weiterbilldung) tätigen Personalls (Pfliege- und Pfllegehilfs-
personali).
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lln Folgenden Bereichen nehmen der Ärztliche Direktor/die Ärztliche (direktorin, der Kaufmännische
ll3irektor/die Kaufmännische Direktorin und der Pfllegedirekior/die Pfilegedürektorin Aufgaben ge-
meinschaftlich wahr:

Gemeinsame Vertretungsbefugnis von Ärztlichem Direktor/Ärztllicher &rektorin und Kaufrnänni-
schern direktor/Kaufmännischer Birektonn besteht in follgenden Angellegenheiten:
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II3er Ärztlliche ll3irektor/II3ie Ärztliche II3ürektorün und der Kaufmännüsche ü3ürektor/die Kaufmännische
II3irektorin können üm Rahmen ihrer Vertretungsmacht ü3rütten Volllmacht erteilen. II3ie nach Art. 9
Abs. 3 Satz 1 BayUnüKlünG bestellten Vertreter sind im Rahmen der vorstehenden Regellungen
vertretungsberechtügt. list dem Unüversütätsklünükum gegenüber eüne Wülienserkiärung abzugeben,
so genugt es, wenn düesellbe an den Ärztllichen direktor/die Ärztlliche ll3irektorin oder den Kaufmän-
nüschen direktor/düe Kaufmännische direktori erfollgt. Büe Entscheidungsbefu
sichtsrats nach Art. 8 Abs. 2 BayUnüKlünG und die Zustimmungserfordernisse des Aufsichtsrats
nach Art. 8 Abs. 3 BayUnüKllünG blleiben durch die vorstehenden Regellungen unberührt.

5 5 Staßsstelle Vorstands- und
Aufsicktsratsangeilegenkeiten/Marketing und PR

5 6 Si@ungstermine; Einlladung; Tagesordnung; Vorlagen

1. II3ie Sützungstermine, Süfiüzungszeüt und Grt werden in Abstimmung müt den Vorstandsmitglliedern
von der StV festgeiegt. Sitzungen sollien mündestens einmal monatllüch stattfinden. Siizungster-
mine sind mindestens drei Monate im Voraus festzuliegen.

3. Il agesordnungspunkte sind sowohll von Seiten der Mitgllieder ais auch von Seiten der Ge-
schäftsbereiche, Stabsstelllen und -bereiche bis spätestens fünf Arbeütstage vor der Sützung an-
zumeldei i und die entsprechenden abgestimmten Unter)agen einzureichen. übel die Aufnanme
von Ii agesordnungspunkten nach Abllauf der in Satz 3 genannten Ii=rist entscheidet ciler Kauf-
männische II3ürektor/die Kaufmännische II3ürektorün.
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6. Jedes Mitgllied des Kllinükumsvorstandes hat Krankheit, Urllaub oder sonstige Umstände, die
eine II eüinahme an der Sitzung verhindern, unverzügllüch dem/der Vorsitzenden mützuteüien und
den jeweüiügen Stellllvertreter/die jeweillige Stelllvertreterün von der Verhinderung zu informieren.

eünzeinen ll agesordnungspunkten zugellassen werden. Hierüber entscheidet der/die Vorsitzen-
de gemeinsam mit dem Kaufmännischen Birektor/der Kaufmännischen ll3ürektorün auf Antrag eü-
nes Mütgllüeds des Kllinükumsvorstandes.

5 7 Beschlussfassung

zungen mit beratender Stümme teil. Ilm Vertretungsfail, dh. beü entschullcilügter Abwesenheüt eines
Vorstandsmütgllüeds, ist der entsprechende Stelllvertreter fur dieses abstirnmberechtigt. IBie
Stimmabgabe des Vertreters erfolgt dabei weisungsgebunden an die im Vorfelld der Sitzung ge-
troffenen Absprachen mit dem zu vertretenden Vorstandsmütgiüed, soweit eine solche Abspra-
che möglich war und erfolgt ist.

des/der Vorsitzenden oder des Kaufmännüschen Bürektors/der Kaufmännischen Birektonn zu-
llässig. Bei Beschllussfassung im Umllaufverfahren ist die Stirnmabgabe des einzelnen Vor-
standsmitgllieds entbehrllich, wenn durch die bereits abgegebenen Stümmen Stümmenmehtheit
erreicht wurde und durch die noch fehlenden Stimmen kein abweichendes Ergebnis erzielt wer-
den kann.

5 8 Pmtokolle

Il. Über den wesen(lichen Verlauf der Sitzungen des Klünükumsvorstandes sind Protokollle zu ferti-
gen. Biese enthallten den II ag und den Qrt der Sitzung, den Hamen des/der Vorsitzenden, die
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Mamen der anwesenden Mitglieder, Stellllvertreter und Gäste. Aus ihnen sind weiter allle Vorlla-
gen, wichtigen llnformationen und der Verllauf der Erörterungen ersichtlich. Ferner enthält die
Niederschrift den Wortlaut der Beschlüsse.

2. ll3ie Protokollle werden von alien Mitgiiedern, bei Abwesenheit vom jeweiligen Steillvertreter/von
der jeweiiigen Stelllvertreterin, freigegeben. Sie werden mit der ellektronischen Signatur der frei-
gebenden Personen und des Schnftführers/der Schriftführenn versehen. Schriftführer ist in der
Regel ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin der StV.

Il. Sedes Mitgllied des Kllinikumsvorstandes ist verpflichtet, Stilllschweigen über allle vertraullichen
Angaben zu bewahren, die ihm durch seine l ätigkeit im Kllinikurnsvorstand bekannt geworden
sind, und zwar auch über die Beendigung seines Amtes alls Mitgllied des Kiinikumsvorstandes
hinaus.
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